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Amtsblatt 

für den Salzlandkreis 

- Amtliches Verkündungsblatt - 

  

 
 

17. Jahrgang Bernburg (Saale), 17. Mai 2023 Nummer 24 

 

I N H A L T  
 

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 

 
 

 
B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-

gemeinschaften 
 
Stadt Bernburg (Saale) 
 

 Öffentliche Bekanntmachung der Auflegung im Amtsblatt für den Salzland-
kreis im Mai 2023 - Öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste für Schöffen 

 

 Allgemeinverfügung zur Ladenöffnungszeit 
 

 7. Berichtigung des Gemeinsamen Flächennutzungsplanes der (ehemali-
gen) Verwaltungsgemeinschaft Bernburg für die Stadt Bernburg (Saale) mit 
Ortsteil Aderstedt und die Gemeinde Gröna  
- Geltungsbereich 

 
Die Berichtigung ist als Anhang beigefügt. 

 
Stadt Hecklingen 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Stadt Hecklingen zum 
01.01.2013 
 
Die Eröffnungsbilanz ist als Anhang beigeführt.  
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C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 
Unterhaltungsverband „Taube-Landgraben“ 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Gewässermahd an            
Gewässern 2. Ordnung  
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D. Sonstige Mitteilungen  
 
 
 

Impressum   
Herausgeber und Herstellung:  Salzlandkreis 

Erscheinungsweise:  nach Bedarf 

Bezug:  Salzlandkreis, 11 Fachdienst Zentraler Service,  
11.3 SG Kreistagsbüro, 1. Obergeschoss, Zimmer 209,  
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale) 
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B. Amtliche Bekanntmachungen der 

Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
Stadt Bernburg (Saale) 
 

 Öffentliche Bekanntmachung der 
Auflegung im Amtsblatt für den Salz-
landkreis im Mai 2023 - Öffentliche 
Auflegung der Vorschlagsliste für 
Schöffen 

 
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat 
in seiner Sitzung vom 20.04.2023 die Vor-
schlagsliste für Schöffen für die Wahlperi-
ode ab 01.01.2024 aufgestellt und              
beschlossen. 
 
Die Vorschlagsliste wird gemäß § 36       
Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
in der Zeit vom 23.05.2023 bis einschließ-
lich 30.05.2023 zu jedermanns Einsicht     
öffentlich aufgelegt. 
 
Die Vorschlagsliste kann im Rathaus I der 
Stadt Bernburg (Saale), Schlossgarten-
straße 16, in 06406 Bernburg (Saale), 
Rechtsamt, Zimmer 208 - 211 zu folgenden 
Zeiten eingesehen werden: 
 
 
Montag und  
Donnerstag    

09:00 - 12:00  
und 
14:00 - 16:00 Uhr 
 

Mittwoch  09:00 – 12:00 
 

Dienstag  09:00 - 12:00  
und  
14:00 - 18:00 Uhr 
 

Freitag  09:00 - 12:00 Uhr 
 

 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen     
einer Woche, gerechnet vom Ende der Auf-
legungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll zu 
den oben genannten Zeiten im Rechtsamt,  
Rathaus I, Zimmer 208 - 211, mit der         
Begründung Einspruch erhoben werden, 
dass in die Vorschlagsliste Personen auf-
genommen sind, die nach § 32 GVG nicht 
aufgenommen werden durften oder nach 
§§ 33 und 34 GVG nicht aufgenommen 
werden sollten. 
 

 
Bernburg (Saale), 24.04.2023 
 
 
gez. Dr. Ristow 
Oberbürgermeisterin          (Siegel) 
 
 
 

 Allgemeinverfügung zur Ladenöff-
nungszeit 

 
Auf Grund §7 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Ladenöffnungszeiten im Land Sachsen-An-
halt vom 22. November 2006 (LÖffZeitG 
LSA) hat die Stadt Bernburg (Saale)           
folgende Allgemeinverfügung erlassen: 
 
 
1. Verkaufsstellen aller Art können im     

Gebiet der Stadt Bernburg (Saale)  
 

am 04.06.2023, in 
der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 
geöffnet werden. 

 
2. Ausgenommen von dieser Allgemein-

verfügung sind die Ortsteile Aderstedt, 
Baalberge, Biendorf, Gröna, Peißen, 
Poley, Preußlitz und Wohlsdorf sowie 
die Ladengeschäfte des PEP- Marktes, 
Kalistraße 11. 

 
3. Die sofortige Vollziehung dieser Allge-

meinverfügung wird hiermit gemäß         
§ 80 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) in der Fassung der       
Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686) angeordnet.   

 
 
Begründung: 
Gemäß §7 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Ladenöffnungszeiten im Land Sachsen-An-
halt (LÖffZeitG LSA) kann die Gemeinde 
erlauben, dass Verkaufsstellen aus beson-
derem Anlass an höchstens vier Sonn- und 
Feiertagen geöffnet werden. Die Stadt 
Bernburg (Saale) folgt dem öffentlichen      
Interesse der Bürger und des Einzelhan-
dels nach einer verlängerten Ladenöff-
nungszeit. Der besondere Anlass der Fest-
veranstaltung „53. Stadt- und Rosenfest“ 
und die Versorgung der Bevölkerung mit al-
len Waren des Ge- und Verbrauchs über 
die gesetzlichen Ladenöffnungszeiten        
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hinaus, macht diese Allgemeinverfügung 
notwendig.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb     
eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch bei der Stadt Bernburg (Saale), 
Schloßgartenstraße 16, 06406 Bernburg 
(Saale) erhoben werden. 
 
Ein Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung, da die sofortige Vollziehung ange-
ordnet ist. Gegen die Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 
VwGO ein Antrag auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung an das        
Verwaltungsgericht Magdeburg- Justiz-
zentrum Magdeburg- Breiter Weg 203-206, 
39104 Magdeburg, gerichtet werden. 
 
 
Bernburg (Saale), 24.04.2023 
 
 
gez. Dr. Silvia Ristow         (Siegel) 
Oberbürgermeisterin 
Stadt Bernburg (Saale) 
 
 
 

 7. Berichtigung des Gemeinsamen 
Flächennutzungsplanes der (ehema-
ligen) Verwaltungsgemeinschaft 
Bernburg für die Stadt Bernburg 
(Saale) mit Ortsteil Aderstedt und die 
Gemeinde Gröna  
 
- Geltungsbereich 

 
Die Berichtigung ist als Anhang beige-
fügt. 

 
 
 
Stadt Hecklingen 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Eröff-
nungsbilanz der Stadt Hecklingen zum 
01.01.2013 
 
Die Eröffnungsbilanz ist als Anhang beige-
führt.  
 
 
 
 

 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Unterhaltungsverband „Taube-Landgra-
ben“ 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Durch-
führung der Gewässermahd an Gewäs-
sern 2. Ordnung  
 
Entsprechend der Festlegungen in den       
§§ 52, 54 und 66 des WG-LSA in der aktu-
ellen Fassung, der Satzung des Verbandes 
§§ 2 und 4 in der aktuellen Fassung teilt der 
Unterhaltungsverband „Taube-Landgra-
ben“ mit, dass in der Zeit von  
 

voraussichtlich 1. Juni 2023 bis  
zum Ende März 2024 

 
die erforderlichen Gewässerunterhaltungs-
arbeiten an den Gewässern 2. Ordnung im 
Verbandsgebiet durchgeführt werden.  
 
Die Unterhaltungsarbeiten führt der Ver-
band mit eigenem Personalbestand durch. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Anlieger und Hinterlieger haben zu    

dulden, dass der Unterhaltungspflich-
tige die Grundstücke betritt, vorüberge-
hend benutzt. 

 
2. Anlieger und Hinterlieger haben             

lt. WG-LSA ebenso zu dulden, dass 
der Aushub auf ihren Grundstücken 
eingeebnet wird, sofern es die bishe-
rige Nutzung nicht dauernd beeinträch-
tigt. 

 
3. Der Unterhaltungszeitraum umfasst 

alle Unterhaltungsarbeiten in allen Mit-
gliedsgemeinden. Es besteht absolut 
kein Grund zur Beunruhigung und      
Besorgnis, wenn im August oder      
September noch nicht alle Gewässer 
unterhalten sind. Eine Mahd aus rein 
optischen Gesichtspunkten erfolgt 
durch uns nicht! 
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4. Generell ist die Gewässerunterhaltung 

immer eine vorausschauende Maß-
nahme, d.h., mit den Arbeiten wird die 
hydraulische Leistungsfähigkeit für 
mögliche Starkabflüsse im Herbst und 
insbesondere im folgenden Frühjahr 
gesichert. Jährlich wiederkehrende    
Arbeiten (Böschungsmahd und Sohl-
krautung) werden erst zu Beginn der 
Arbeiten aufgrund der tatsächlichen 
Bedingungen/hydraulische Schwer-
punkte, Erreichbarkeit, Witterung, 
technologische Fragen) zeitlich durch 
den Verband eingeordnet. 

 
Für Rückfragen und erforderliche Abstim-
mungen steht Ihnen als Ansprechpartner 
der Geschäftsführer, Herr Kölzsch, unter 
der Mobilnr. 01577/2948406 zur Verfü-
gung. 
 
 
Schönebeck (Elbe), 03.05.2023 
 
 
gez. Baukuß         gez. Kölzsch 
Verbandsvorsteher        Geschäftsführer 










